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RS OGH 1960/3/4 2Ob459/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1960

Norm

ABGB §833 D2

Rechtssatz

Eine bloß faktische Regelung des Gebrauches der gemeinsamen Sache ( Verteilung der Wohnräume ) kann bei

geänderten Verhältnissen geändert werden und zwar mangels Einigung durch Neuregelung des Mitbenützungsrechtes

im Außerstreitverfahren.
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